
S a t z u n g 

Äber die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Diedorf      

vom 16.10.2009

PrÅambel

Aufgrund der �� 19 Abs. 1, � 20 Abs. 2 und 21 der Th�ringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Th�ringer Kommunalordnung - Th�rKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt ge�ndert am 
08. April 2009 (GVBl. S. 345) und der Bestimmungen des Th�ringer Geset-
zes �ber die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Tagespflege (Th�ringer Kindertages-einrichtungsgesetz-
Th�rKitaG) vom 16.12.2005 (GVBl. Nr. 17 S. 371), zuletzt ge�ndert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 16.12.2008 (GVBl. S. 556) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Diedorf  in der Sitzung am 03.09.2009 die folgende Satzung �ber 
die Benutzung der Kindertageseinrichtung beschlossen:

Ç 1
TrÅger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Gemeinde Diedorf als �ffentliche 
Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Ma�gabe dieser 
Satzung entsteht ein �ffentlich-rechtliches Benutzungsverh�ltnis.

Ç 2
Aufgaben

Die Aufgaben der Kindertageseinrichtung bestimmen sich nach den Vor-
schriften des Th�ringer Kindertageseinrichtungsgesetzes.

Ç 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung steht grunds�tzlich allen Kindern, die in 
der Gemeinde ihren Wohnsitz (Hauptwohnung i. S. des Melderechts)
haben, nach Ma�gabe der verf�gbaren Pl�tze offen.

(2) Dar�ber hinaus besteht die M�glichkeit, Kinder, die ihren Wohnsitz in
einem anderen Ort haben, auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts nach
� 4 Th�rKitaG aufzunehmen, wenn verf�gbare Pl�tze vorhanden sind.

(3) Sofern Pl�tze in einer Kinderkrippe und einem Kinderhort angeboten 
werden, sollen Kinder, die aus besonderen sozialen und p�dagogischen
Gr�nden vorrangig der F�rderung und Betreuung bed�rfen, im Rahmen
der verf�gbaren Pl�tze bevorzugt aufgenommen werden. Im �brigen ent-
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scheidet der Zeitpunkt der Anmeldung f�r die Aufnahme des Kindes.

(4) Wenn die amtlich festgelegte H�chstbelegung der Einrichtung erreicht
ist, k�nnen weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Pl�tzen
erfolgen.

(5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht aufge-
nommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von der Gemeinde im
Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten benannt wird.

Ç 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis freitags von
07.00 bis 15.00 Uhr ge�ffnet. Die Kinder werden grunds�tzlich w�hrend 
der vorgenannten �ffnungszeit betreut. Eine Erweiterung der Betreu-
ungszeiten kann im Einzelfall durch eine gesonderte Vereinbarung und 
Berechnung des in der Geb�hrensatzung festgelegten zus�tzlichen El-
ternbeitrages vorgenommen werden. Die maximale Betreuungszeit pro 
Werktag wird jedoch auf 12 Stunden festgelegt.

(2) W�hrend der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Th�ringen kann
die Einrichtung bis zu zwei Wochen geschlossen werden. Au�erdem
bleibt die Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr jeden 
Jahres geschlossen. Auch an Br�ckentagen kann die Einrichtung
geschlossen bleiben.

(3) Bekanntgaben �ber die �ffnungs- und Schlie�zeiten erfolgen entspre-
chend der Hauptsatzung der Gemeinde Diedorf durch Aushang an den 
Verk�ndungstafeln und durch Aushang in der Tageseinrichtung.

Ç 5 
Aufnahme

(1) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Anmeldung und vor seiner Auf-
nahme in die Kindertageseinrichtung �rztlich oder amts�rztlich unter-
sucht werden, was durch Vorlage eines �rztlichen Zeugnisses �ber die
gesundheitliche Eignung zum Besuch der Einrichtung nachzuweisen ist.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei der Leitung der 
Kindertageseinrichtung. Die Anmeldung soll in der Regel 6 Monate vor
der beabsichtigten Aufnahme erfolgen.

(3) Voraussetzung f�r die Aufnahme von Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren
ist die Antragstellung auf Erziehungsgeld bei der zust�ndigen Gemeinde/
VG durch die Erziehungsgeldberechtigten und eine entsprechende Ab-
tretungserkl�rung des Erziehungsgeldes von bis zu 150,00 € monatlich
gem�� � 2 Abs. 3 Satz 1 Th�rErzGG.
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(4) Eine Aufnahme von Kindern aus anderen Orten innerhalb des Freistaates
Th�ringen auf Grund von Wunsch- und Wahlrechts der Eltern nach � 4
Th�rKitaG erfolgt in der Regel erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wohn-
sitzgemeinde dieser Kinder verpflichtet ist, die entsprechenden Betriebs-
kosten nach � 18 Abs. 6 bzw. � 25 Abs. 9 Th�rKitaG zu tragen.  

Ausnahmen sind m�glich, bed�rfen jedoch der Zustimmung des Gemeindera-
tes von Diedorf.

(5) Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese Satzung
sowie die Geb�hrensatzung an.

Ç 6
Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1) Die Erziehungsberechtigten �bergeben die Kinder zu Beginn der Betreu-
ungszeit dem Betreuungspersonal und holen sie nach Beendigung der 
Betreuungszeit beim Personal in der Einrichtung wieder ab. Die Aufsichts-
pflicht des Personals beginnt mit der �bernahme der Kinder im Geb�ude
der Einrichtung und endet mit der �bergabe der Kinder durch das Perso-
nal an die Erziehungsberechtigten oder abholberechtigten Personen.

(2) Sollen Kinder die Einrichtung fr�hzeitig verlassen oder den Heimweg
allein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erkl�rung der Erzie-
hungsberechtigten gegen�ber der Leitung. Die Erziehungsberechtigten 
erkl�ren bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung schriftlich, wer
au�er ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erkl�rung kann
jederzeit widerrufen bzw. ge�ndert werden.

(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder
in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Erziehungsberechtigten
zu unverz�glicher Mitteilung an die Leitung der Einrichtung verpflichtet.
In diesen F�llen darf die Einrichtung erst wieder besucht werden, wenn 
eine �rztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

(4) Das Fehlen des Kindes ist unverz�glich der Leitung der Einrichtung 
mitzuteilen.

(5) Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestimmungen mit 
Geb�hrensatzung einzuhalten und insbesondere die Geb�hren regel-
m��ig und rechtzeitig zu entrichten.

Ç 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Die Leitung gibt den Erziehungsberechtigten der Kinder monatlich
einmal in einer Sprechstunde Gelegenheit zu einer Aussprache.
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(2) Treten die im Gesetz zur Verh�tung und Bek�mpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) genannten
Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung
verpflichtet, unverz�glich die Verwaltungsgemeinschaft und gleichzeitig
das Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen.

Ç 8
Beirat

F�r die Kindertageseinrichtung wird nach � 10 des Kindertageseinrichtungs-
gesetzes ein Beirat aus Elternvertretern gebildet, der vom Tr�ger der Einrich-
tung und der Leitung informiert und geh�rt wird, bevor wichtige Entscheidun-
gen getroffen werden (� 10 des Kindertageseinrichtungsgesetzes).

Ç 9 
Versicherung

(1) Die Gemeinde versichert alle Kinder gegen Sachsch�den.

(2) Gegen Unf�lle in der Einrichtung sowie auf dem Hin- und R�ckweg sind
die Kinder gesetzlich versichert.

Ç 10
ElternbeitrÅge

F�r die Benutzung der Einrichtung wird von den gesetzlichen Vertretern der
Kinder eine im Voraus zahlbare Elternbeitrag nach Ma�gabe der jeweils g�l-
tigen Geb�hrensatzungen zu dieser Satzung erhoben.

Ç 11
Abmeldung

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende des 
n�chsten Monats bei der Leitung der Einrichtung vorzunehmen; gehen
sie erst nach dem 15. dort ein, werden sie erst zum Ablauf des �ber-
n�chsten Monats wirksam.

(2) Bei Fristvers�umnis ist die Geb�hr f�r einen weiteren Monat zu zahlen.

(3) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten, so kann das Kind
vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hier-
�ber trifft der Gemeinderat nach Anh�rung des Beirates. Der Ausschluss
gilt als Abmeldung.

(4) Werden die Geb�hren 3-mal nicht ordnungsgem�� gezahlt, so erlischt 



5

das Anrecht auf den bisher eingenommenen Platz.

Ç 12
Gespeicherte Daten

(1) F�r die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung sowie f�r die Erhebung der Benutzungsgeb�hren werden 
folgende personenbezogene Daten in automatisierten Dateien ge-
speichert:

a) Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten
und der Kinder, Geburtsdaten aller Kinder sowie
weitere zur kassenm��igen Abwicklung erforder-
liche Daten,

b) Benutzungsgeb�hr: Berechnungsgrundlage.

Rechtsgrundlagen:
Th�ringer Kommunalordnung (Th�rKO), Th�ringer Kommunalabgaben-
gesetz (Th�rKAG), Th�r. Kindertageseinrichtungsgesetz (Th�rKitaG),
Th�r. Datenschutzgesetz (Th�rDSG), Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII), �rtliche Satzung �ber die Benutzung der Kindertagesein-
richtung sowie die dazu ergangene Geb�hrensatzung.

Die L�schung der Daten erfolgt 2 Jahre nach Einstellung des Falles bzw.
nach dem Verlassen der Einrichtung durch das Kind.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen
Erziehungsberechtigten gem�� � 19 Abs. 3 Th�rDSG �ber die Aufnahme
der in Abs. 1 genannten Daten in automatisierte Dateien unterrichtet.

Ç 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats 
in Kraft.

Gleichzeitig wird hiermit die bisher g�ltige Satzung vom 12.12.1995  aus-
dr�cklich au�er Kraft gesetzt.

Diedorf, den 16.10.2009

Ralf M a t t h e s 
B�rgermeister (Siegel)


